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Statistisches Beiblatt zur Erfassung der öffentlich geförderten Maßnahmen der  
Kinder- und Jugendarbeit 2023 

Liebe Antragsteller:innen, 

das Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung in der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und 
Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz – KJVVG) stellt, seit Inkrafttreten am 01.01.2014, die 
entsprechende rechtliche Grundlage für die alle zwei Jahre durchzuführende Erhebung dar. 

Um im Jahr 2023 die von uns geförderten Angebote vollständig in die Erhebung einpflegen zu können, 
bitten wir euch, nach Durchführung der Maßnahme, den Erhebungsbogen (Statistische Beiblatt) 
ausgefüllt und zusammen mit dem Verwendungsnachweis (ggf. Antrag) bei uns einzureichen.  

Der Erhebungsbogen muss dem Verwendungsnachweis (ggf. Antrag) folgender Zuschusstitel 
beigefügt werden: 

 Barrierefreie und digitale Maßnahmen 

 Jugendkulturarbeit 

 Maßnahmen 

 Prozesse 
 

Vielen Dank! 

Schöne Grüße 
 
Heidi Roth 
Kassenleiterin 
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